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I. Zum Sitz der Gesellschaft 

1. Jede Gesellschaft hat einen tatsächlichen oder Verwaltungssitz. 

2. Der in der Satzung festzulegenden Sitz bestimmt die Nationalität der Gesellschaft. 

3. Bei der Sitzverlegung ist ebenfalls zu unterscheiden: Verwaltungssitz – Satzungssitz. 

4. Kernfrage: Muss der Satzungssitz im Staat des Verwaltungssitzes gewählt werden? 

Das Letztere verlangen traditionell die Staaten der Sitztheorie (Österreich, Deutschland …) in Verfolgung nationaler Schutzinteressen. 

II. Der EuGH zur Anerkennung ausländischer Gesellschaften
1. Jeder Staat ist frei, die Gründung von Gesellschaften mit ausländischem Verwaltungssitz nach seinem Recht zuzulassen oder nicht. 
2. In der Folge müssen aber die anderen Staaten eine solche Gründung anerkennen. 

(3. Mögliche Einschränkung durch Cadbury-Schweppes 2006.)

4. Daraus folgt: Auch der europäische Gesetzgeber ist frei, ein Auseinanderfallen von Satzungs- und Verwaltungssitz zuzulassen oder nicht. 

III. Der EuGH zur Sitzverlegung 
1. Das Recht des Gründungsstaats entscheidet über die Verlegung des Verwaltungssitzes. 

2. Über die Verlegung des Satzungssitzes entscheidet das neu gewählte Recht (= des Zuzugs-staats), Einzelheiten noch streitig. 

3. Die demnach maßgebliche Rechtsordnung kann den Gleichlauf von Satzungs- und Verwaltungssitz verlangen: kein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit. 

IV. Aufgaben einer Sitzverlegungs-Richtlinie 

1. Eine Verlegung des Satzungssitzes allgemein zuzulassen, empfehlenswert: nur zusammen mit dem Verwaltungssitz.  

2. Gesellschaftsrechtlicher Vollzug der Sitzverlegung: ohne Auflösung und Neugründung. 
3. Schutz der betroffenen Interessen: auch Kapitalschutzinteresse des Aufnahmestaats. 
